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Anlage I 

 
zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Euskirchen (§ 2 Abs. 1) 

 
Die Abfallschlüssel-Nummern wurden aus der Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) übernommen 
 
Abfallschlüssel Abfallbezeichnung 
_________________________________________________________________________________ 

 

02 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei sowie der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln 

 
02 01 Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 

Fischerei 
02 01 04 Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) 
02 01 99 Abfälle a.n.g. (Futtermittelabfälle) 
 
 
02 03 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Obst, Gemüse, Getreide, 

Speiseölen, Kakao, Kaffee, Tee und Tabak, aus der Konservenherstellung, der 
Herstellung von Hefe und Hefeextrakt sowie der Zubereitung und Fermentierung von 
Melasse 

02 03 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
 
 
02 05 Abfälle aus der Milchverarbeitung 
02 05 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe  
 
 
02 06 Abfälle aus der Herstellung von Back- und Süßwaren 
02 06 01 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
 
 
02 07 Abfälle aus der Herstellung von alkoholischen und alkoholfreien Getränken (ohne 

Kaffee, Tee und Kakao) 
02 07 04 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 
 
 

04 Abfälle aus der Leder-, Pelz- und Textilindustrie 
 
04 02  Abfälle aus der Textilindustrie 
04 02 09 Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) 
 
 

09 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
 
09 01 Abfälle aus der fotografischen Industrie 
09 01 07 Filme und fotografische Papiere, die Silber oder Silberverbindungen enthalten 

 09 01 08 Filme und fotografische Papiere, die kein Silber und keine Silberverbindungen enthalten 
 
 

12 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der 
physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und 
Kunststoffen 

 
12 01 Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und 

mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen 
12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne 
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15 Verpackungsabfall, Aufsaugmassen, Wischtücher, Filtermaterialien und 
Schutzkleidung (a.n.g.) 

 
15 01 Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle) 
15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe 
15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff 
15 01 03 Verpackungen aus Holz 
15 01 04 Verpackungen aus Metall 
15 01 05 Verbundverpackungen 
15 01 06 gemischte Verpackungen 
 
 

17 Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich Aushub von verunreinigten 
Standorten) 

 
17 02 Holz, Glas und Kunststoff 
17 02 01 Holz 
17 02 03 Kunststoff 
 
 

18 Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung und 
Forschung (ohne Küchen- und Restaurantabfälle, die nicht aus der 
unmittelbaren Krankenpflege stammen) 

 
18 01 Abfälle aus der Geburtshilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung von 

Krankheiten beim Menschen 
18 01 01 * spitze oder scharfe Gegenstände (außer 18 01 03) 

 18 01 04 * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden (z.B. Wund- und Gipsverbände, Wäsche, 
Einwegkleidung, Windeln) 

 
 
18 02 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge bei Tieren 

 18 02 01 * spitze oder scharfe Gegenstände mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen 
 18 02 03 * Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine 

besonderen Anforderungen gestellt werden 
 
 
* Hinweis für Abfälle aus Arztpraxen 
Die vorgenannten Abfälle sind in fest zu verschließende rote Plastiksäcke einzufüllen. Spitze, scharfe und 
zerbrechliche Gegenstände sind zusätzlich in verschlossene Behälter, deren Wände nicht durchstoßen 
werden können, zu verpacken. 
 
 

 

20 Siedlungsabfälle (Haushaltsabfälle und ähnliche gewerbliche und industrielle 
Abfälle sowie Abfälle aus Einrichtungen), einschließlich getrennt gesammelter 
Fraktionen 

 
20 01 Getrennt gesammelte Fraktionen (außer 15 01) 
20 01 01 Papier und Pappe 
20 01 02 Glas 
20 01 08 biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle 
20 01 11 Textilien 
20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt 
20 01 39 Kunststoffe 
20 01 40 Metalle 
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20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) 
20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle 
20 02 03 andere nicht biologisch abbaubare Abfälle 
 
20 03 Andere Siedlungsabfälle 
20 03 01 gemischte Siedlungsabfälle 
20 03 02 Marktabfälle 
20 03 07 Sperrmüll 
 

 


